
Verordnung über die Berufsausbildung zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten/ zur Sozialversicherungsfachange-
stellten vom 18.12.1996 

Die Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25 des Berufsbildungsge-
setzes. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan für 
die Berufsschule sowie die Protokollerklärung der Länder zur zeitlichen Abstimmung zwischen 
Berufsschule und Ausbildungsbetrieben werden demnächst als Beilage zum Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 

Auf Grund des § 25 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der 
zuletzt durch § 24 Nr. 1 des Gesetzes vom 24. August 1976 (BGBl. I S. 2525) geändert worden 
ist, in Verbindung mit Artikel 56 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 
(BGBl. I S. 705) und dem Organisationserlass vom 17. November 1994 (BGBl. I S. 3667) ver-
ordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie: 

§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
(1) Der Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachangestellter/ Sozialversicherungsfachange-
stellte wird staatlich anerkannt. 

(2) Es kann zwischen den Fachrichtungen 

1. allgemeine Krankenversicherung, 

2. gesetzliche Unfallversicherung, 

3. gesetzliche Rentenversicherung, 

4. knappschaftliche Sozialversicherung, 

5. landwirtschaftliche Sozialversicherung 

§ 2 Ausbildungsdauer 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 

§ 3 Ausbildungsberufsbild 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnis-

se: 
1. der Ausbildungsbetrieb: 

1.1 Stellung des Ausbildungsbetriebes im System der sozialen Sicherung, 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, 

1.3 Personalwesen, 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht, 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung; 



2. Aufgaben der Sozialversicherung: 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, 

2.2 Versicherte, Mitglieder, 

2.3 Beiträge für Beschäftigte, 

2.4 Leistungen; 

3. Informationsverarbeitung und Datenschutz: 

3.1 Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -aufbereitung, 

3.2 Informations- und Kommunikationssysteme, 

3.3 Datenschutz; 

4. Kommunikation und Kooperation: 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

4.2 Umgang mit Konflikten; 

5. Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren; 

6. Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken. 

(2) Gegenstand der Berufsausbildung in den Fachrichtungen sind mindestens die folgenden 
Fertigkeiten und Kenntnisse: 

A. in der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung: 
1. Marketing; 

2. Versicherungsverhältnisse und Beiträge: 

2.1 Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit, 

2.2 freiwillige Versicherung, 

2.3 Familienversicherung, 

2.4 Wahlrecht, 

2.5 Berechnung, Einzug und Überwachung der Beiträge, 

2.6 Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft; 

3. Leistungen und Verträge: 

3.1 Anspruchsvoraussetzungen und Umfang der Leistungen, 

3.2 Zusammenarbeit mit Vertragspartnern; 

B. in der Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung: 
1. versicherter Personenkreis; 

2. Mitgliedschaft; 

3. Finanzierung; 

4. Leistungen; 



C. in der Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung: 
3.3 Rentenhöhe und Rentenzahlung, 

3.4 Zusatzleistungen und sonstige Leistungen, 

3.5 Kontenklärung und Rentenauskunft; 

D. in der Fachrichtung knappschaftliche Sozialversicherung: 
1. Marketing; 

2. Versicherungsverhältnisse: 

2.1 Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit, 

2.2 freiwillige Versicherung, 

2.3 Familienversicherung; 

3. Finanzierung; 

4. Leistungen: 

4.1 Leistungen in der Kranken- und Pflegeversicherung, 

4.2 Leistungen in der Rentenversicherung; 

E. in der Fachrichtung landwirtschaftliche Sozialversicherung: 
1. Versicherungsverhältnisse; 

2. Mitgliedschaft; 

3. Finanzierung; 

4. Leistungen: 

4.1 Leistungen in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, 

4.2 Leistungen in der Alterssicherung der Landwirte, 

4.3 Leistungen in der Krankenversicherung der Landwirte und in der landwirtschaftlichen Pflege-
versicherung. 

§ 4 Ausbildungsrahmenplan 
(1) Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 3 sollen nach den in den Anlagen enthaltenen Anlei-
tungen zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) 
vermittelt werden. Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche Glie-
derung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Besonder-
heiten die Abweichung erfordern. Soweit Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 sich 
auf das Recht der Sozialversicherung erstrecken, sind sie in bezug auf das im jeweiligen Zweig 
der Sozialversicherung anzuwendende Recht zu vermitteln. 

(2) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, 
dass der Auszubildende zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt wird, die insbesondere selbständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung ist auch in den Prüfungen nach 
den §§ 8 bis 13 nachzuweisen. 



§ 5 Durchführung der Berufsausbildung 
(1) Während der Berufsausbildung beim Versicherungsträger soll der Auszubildende mit Vor-
gängen befasst werden, die den im Ausbildungsrahmenplan bezeichneten Fertigkeiten Kennt-
nissen entsprechend auszuwählen sind. Dabei sind ihm Einsichten in Sinn, Zweck Bedeutung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften praxisbezogen zu vermitteln. Ausbildungsmaßnahmen 
sind zeitlich unter Beachtung der Pflicht des Auszubildenden Besuch der Berufsschule zu orga-
nisieren. 

§ 6 Ausbildungsplan 
Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für den Auszubil-
denden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

§ 7 Berichtsheft 
Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihm ist 
Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. Der Ausbilden-
de hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 

§ 8 Zwischenprüfung 
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll in 
der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 bis 5 für das erste Ausbildungs-
jahr aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht entspre-
chend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung we-
sentlich ist. 

(3) Die Zwischenprüfung ist schriftlich anhand praxisbezogener Aufgaben in insgesamt höchs-
tens 180 Minuten in folgenden Prüfungsfächern durchzuführen: 
1. Versicherung und Finanzierung, 

2. Leistungen, 

3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

(4) Die in Absatz 3 genannte Prüfungsdauer kann insbesondere unterschritten werden, soweit 
die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. 

§ 9 Abschlussprüfung zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten, Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung 

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung erstreckt sich auf 
die in der Anlage 1 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschul-
unterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

(2) Die Prüfung ist schriftlich in den Prüfungsfächern Versicherung und Finanzierung, Leistungen 
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde und mündlich in einem Prüfungsgespräch durchzufüh-
ren. 



(3) Die Anforderungen in den Prüfungsfächern sind: 

1. Prüfungsfach Versicherung und Finanzierung: 

a) Leistungen bei Krankheit, 

b) Leistungen bei Mutterschaft  

lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren, rechtlich beurteilen und kun-
dengerecht bearbeiten kann. 

3. Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde: 

In 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Arbeitsrecht und Beschäftigung, 

b) betrieblicher Leistungsprozess, 

c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur 

bearbeiten. Er soll dabei zeigen, dass er wirtschaftliche, sozialrechtliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann. 

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch. In dem Prüfungsgespräch von 
höchstens 30 Minuten Dauer soll der Prüfling auf der Grundlage einer ihm gestellten Aufgabe 
eine Beratungssituation gestalten. Er soll dabei zeigen, dass er Kunden beraten, in berufstypi-
schen Situationen kooperieren, kommunizieren und die fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse 
anwenden kann. Dem Prüfling ist eine Vorbereitungszeit von höchstens 15 Minuten einzuräu-
men. 

(5) Die in Absatz 3 in den schriftlichen Prüfungsfächern genannte Prüfungsdauer kann insbe-
sondere unterschritten werden, soweit die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. 

(6) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Fächern mit "mangel-
haft" und in dem dritten Fach mit mindestens "ausreichend" bewertet worden, so ist auf Antrag 
des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einem der mit "mangelhaft" 
bewerteten Prüfungsfächer die schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 
Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. 
Das Prüfungsfach ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für dieses 
Prüfungsfach sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

(7) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Gesamtergebnis und in mindestens zwei 
der in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten Prüfungsfächer mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht werden. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses hat die mündliche Prüfung gegen-
über jedem der schriftlichen Prüfungsfächer das doppelte Gewicht. Werden die Prüfungsleistun-
gen in einem Prüfungsfach oder in der mündlichen Prüfung mit "ungenügend" bewertet, ist die 
Prüfung nicht bestanden. 



§ 10 Abschlussprüfung zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten, Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung 

Leistungen sowie Wirtschafts- und Sozialkunde und mündlich in einem Prüfungsgespräch 
durchzuführen. Die Anforderungen in den Prüfungsfächern sind: 

1. Prüfungsfach Versicherung und Finanzierung: 

In 210 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten Ver-
sicherungsverhältnisse und Beiträge lösen. Er soll dabei zeigen, dass die Sachverhalte analysie-
ren, rechtlich beurteilen und verfahrensmäßig bearbeiten kann. 

2. Prüfungsfach Leistungen: 

In 240 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Heilbehandlung bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 

b) Geldleistungen bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit  

lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren, rechtlich beurteilen und ver-
fahrensmäßig bearbeiten kann. 

3. Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde: 

In 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Arbeitsrecht und Beschäftigung, 

b) betrieblicher Leistungsprozess, 

c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur 

bearbeiten. Er soll dabei zeigen, dass er wirtschaftliche, sozialrechtliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann. 

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch. In dem Prüfungsgespräch von 
höchstens 30 Minuten Dauer soll der Prüfling auf der Grundlage einer Aufgabe zeigen, dass er 
berufspraktische Vorgänge und Problemstellungen bearbeiten, Lösungen darstellen und in be-
rufstypischen Situationen kooperieren und kommunizieren kann. Dem Prüfling ist eine Vorberei-
tungszeit von höchstens 15 Minuten einzuräumen. 

(5) Die in Absatz 3 in den schriftlichen Prüfungsfächern genannte Prüfungsdauer kann insbe-
sondere unterschritten werden, soweit die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. 

(6) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Fächern mit "mangel-
haft" und in dem dritten Fach mit mindestens "ausreichend" bewertet worden, so ist auf Antrag 
des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einem der mit "mangelhaft" 
bewerteten Prüfungsfächer die schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 
Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. 
Das Prüfungsfach ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für dieses 
Prüfungsfach sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 



§ 11 Abschlussprüfung zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten, Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung 

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung erstreckt sich auf 
die in der Anlage 3 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulun-
terricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

(2) Die Prüfung ist schriftlich in den Prüfungsfächern Versicherung und Finanzierung, Leistungen 
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde und mündlich in einem Prüfungsgespräch durchzuführen. 

(3) Die Anforderungen in den Prüfungsfächern sind: 

1. Prüfungsfach Versicherung und Finanzierung: 

In 180 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten Ver-
sicherungsverhältnisse und Beiträge lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte ana-
lysieren, rechtlich beurteilen und verfahrensmäßig bearbeiten kann. 

2. Prüfungsfach Leistungen: 

In 270 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Rehabilitation, 

b) Rentenansprüche, -höhe und -zahlung lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte 
analysieren, rechtlich beurteilen und verfahrensgemäß bearbeiten kann. 

3. Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde: 

In 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Arbeitsrecht und Beschäftigung, 

b) betrieblicher Leistungsprozess, 

c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur bearbeiten. Er soll dabei zeigen, dass er wirtschaftliche, 
sozialrechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen 
und beurteilen kann. 

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch. In dem Prüfungsgespräch von 
höchstens 30 Minuten Dauer soll der Prüfling auf der Grundlage einer Aufgabe zeigen, dass er 
berufspraktische Vorgänge und Problemstellungen bearbeiten, Lösungen darstellen und in be-
rufstypischen Situationen kooperieren und kommunizieren kann. Dem Prüfling ist eine Vorberei-
tungszeit von höchstens 15 Minuten einzuräumen. 

(5) Die in Absatz 3 in den schriftlichen Prüfungsfächern genannte Prüfungsdauer kann insbe-
sondere unterschritten werden, soweit die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. 



(6) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Gesamtergebnis und in mindestens zwei 
der in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten Prüfungsfächer mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht werden. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses haben die drei Prüfungsfächer und 
die mündliche Prüfung das gleiche Gewicht. Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungs-
fach oder in der mündlichen Prüfung mit "ungenügend" bewertet, ist die Prüfung nicht bestan-
den. 

§ 12 Abschlussprüfung zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten, Fachrichtung knappschaftliche Sozialversicherung 

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung knappschaftliche Sozialversicherung erstreckt sich 
auf die in der Anlage 4 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschul-
unterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

(2) Die Prüfung ist schriftlich in den Prüfungsfächern Versicherung und Finanzierung, Leistungen 
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde und mündlich in einem Prüfungsgespräch durchzuführen. 

(3) Die Anforderungen in den Prüfungsfächern sind: 

1. Prüfungsfach Versicherung und Finanzierung: 

In 150 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten Ver-
sicherungsverhältnisse und Beiträge lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte ana-
lysieren, rechtlich beurteilen und verfahrensmäßig bearbeiten kann. 

2. Prüfungsfach Leistungen: 

In 300 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Leistungen bei Krankheit, 

b) Rehabilitation, 

c) Rentenansprüche, -höhe und -zahlung 

lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren, rechtlich beurteilen und ver-
fahrensmäßig bearbeiten kann. 

3. Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde: 

In 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Arbeitsrecht und Beschäftigung, 

b) betrieblicher Leistungsprozess, 

c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur 

zeigen, dass er berufspraktische Vorgänge und Problemstellungen bearbeiten, Lösungen dar-
stellen und in berufstypischen Situationen kooperieren und kommunizieren kann. Dem Prüfling 
ist eine Vorbereitungszeit von höchstens 15 Minuten einzuräumen. 



(5) Die in Absatz 3 in den schriftlichen Prüfungsfächern genannte Prüfungsdauer kann insbe-
sondere unterschritten werden, soweit die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. 

(6) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Fächern mit "mangel-
haft" und in dem dritten Fach mit mindestens "ausreichend" bewertet worden, so ist auf Antrag 
des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einem der mit "mangelhaft" 
bewerteten Prüfungsfächer die schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 
Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. 
Das Prüfungsfach ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für dieses 
Prüfungsfach sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

(7) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Gesamtergebnis und in mindestens zwei 
der in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten Prüfungsfächer mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht werden. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses haben die drei Prüfungsfächer und 
die mündliche Prüfung das gleiche Gewicht. Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungs-
fach oder in der mündlichen Prüfung mit "ungenügend" bewertet, ist die Prüfung nicht bestan-
den. 

§ 13 Abschlussprüfung zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten, Fachrichtung landwirtschaftliche Sozialversicherung 
(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung landwirtschaftliche Sozialversicherung erstreckt 
sich auf die in der Anlage 5 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufs-
schulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

(2) Die Prüfung ist schriftlich in den Prüfungsfächern Versicherung und Finanzierung, Leistungen 
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde und mündlich in einem Prüfungsgespräch durchzuführen. 

(3) Die Anforderungen in den Prüfungsfächern sind: 

1. Prüfungsfach Versicherung und Finanzierung: 

In 210 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten Ver-
sicherungsverhältnisse und Beiträge lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte ana-
lysieren, rechtlich beurteilen und verfahrensmäßig bearbeiten kann. 

2. Prüfungsfach Leistungen: 

In 240 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten 

a) Leistungen bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit 

b) Ansprüche auf Renten in der Alterssicherung der Landwirte, 

c) Leistungen bei Krankheit in der Krankenversicherung der Landwirte 

lösen. Er soll dabei zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren rechtlich beurteilen und verfah-
rensmäßig bearbeiten kann.  



3. Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde: 

In 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus den Gebieten: 

a) Arbeitsrecht und Beschäftigung, 

b) betrieblicher Leistungsprozess, 

c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur  

bearbeiten. Er soll dabei zeigen, dass er wirtschaftliche, sozialrechtliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann. 

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch. In dem Prüfungsgespräch von 
höchstens 30 Minuten Dauer soll der Prüfling auf der Grundlage einer Aufgabe zeigen, dass er 
berufspraktische Vorgänge und Problemstellungen bearbeiten, Lösungen darstellen und in be-
rufstypischen Situationen kooperieren und kommunizieren kann. Dem Prüfling ist eine Vorberei-
tungszeit von höchstens 15 Minuten einzuräumen. 

(5) Die in Absatz 3 in den schriftlichen Prüfungsfächern genannte Prüfungsdauer kann insbe-
sondere unterschritten werden, soweit die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. 

(6) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Fächern mit "mangel-
haft" und in dem dritten Fach mit mindestens "ausreichend" bewertet worden, so ist auf Antrag 
des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einem der mit "mangelhaft" 
bewerteten Prüfungsfächer die schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 
Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. 
Das Prüfungsfach ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für dieses 
Prüfungsfach sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

(7) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Gesamtergebnis und in mindestens zwei 
der in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten Prüfungsfächer mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht werden. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses haben die drei Prüfungsfächer und 
die mündliche Prüfung das gleiche Gewicht. Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungs-
fach oder in der mündlichen Prüfung mit "ungenügend" bewertet, ist die Prüfung nicht bestan-
den. 

§ 14 Übergangsregelung 
Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die 
bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren die 
Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung. 

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1997 in Kraft. 



A. Sachliche Gliederung 
Abschnitt 1: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Der Ausbildungsbetrieb  

(§ 3 Abs. 1 Nr. 1) 

 

1.1 Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozialen 
Sicherung 

a) Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozia-
len Sicherung erklären  

b) Rechtsform des Ausbildungs-
betriebes erläutern  

c) c) Aufgaben der für den Aus-
bildungsbetrieb wichtigen In-
stitutionen sowie Organisati-
onen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer erläutern 

1.2 Unternehmensziele und Orga-
nisation (§3 Abs. 1 Nr. 1.2) 

a) Tätigkeitsfelder des Ausbil-
dungsbetriebes und Ziele er-
läutern 

b) Die Organisationsstrukturen 
des Ausbildungsbetriebes 
beschreiben 

c) Betriebliche Organisations-
vorgaben in Arbeitsabläufen 
umsetzen 

1.3 Personalwesen (§3 Abs.1 Nr. 
1.3) 

a) Personalplanung, -beschaf-
fung und –einsatz im Zu-
sammenhang mit der Orga-
nisation des Ausbildungsbe-
triebes an Beispielen erläu-
tern 

b) Die Qualifizierung von Be-
schäftigten als Personal-
entwicklungsmaßnahme und 
ihre Bedeutung für die per-
sönliche Entwicklung sowie 
für den Ausbildungsbetrieb 
aufzeigen 

c) Für das Arbeitsverhältnis 
wichtige Nachweise und Po-
sitionen der Gehaltsab-
rechnung erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht 
(§3 Abs. 1 Nr. 1.4) 

a) die Wirkungen des Selbstver-
waltungsprinzips auf die Auf-
gabenwahrnehmung beim 
Ausbildungsbetrieb be-
schreiben 

b) Satzung und sonstige Nor-
men als autonomes Recht 
des Ausbildungsbetriebes er-
läutern 

c) Organe des Ausbildungsbe-
triebes und ihre Aufgaben 
beschreiben 

d) Aufgaben der Staatsaufsicht 
und Aufsichtmittel gegenüber 
dem Ausbildungsbetrieb dar-
stellen 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht , Be-
rufsbildung (§3 Abs. 1 Nr. 1.5) 

a) Rechte und Pflichten aus 
dem Berufsausbildungsver-
trag, dem Arbeitsvertrag so-
wie weiteren für den Aus-
bildungsbetrieb geltenden 
Rechtsgrundlagen beschrei-
ben 

b) Arbeits- und dienstrechtliche 
Stellung der Beschäftigten-
gruppen des Ausbildungsbe-
triebes abgrenzen 

c) Den Ausbildungsplan mit der 
Ausbildungsordnung verglei-
chen und zu seiner Umset-
zung beitragen 

d) Die sich aus den Rechten 
und Funktionen der Perso-
nal- oder Betriebsvertretung 
ergebenden Möglichkeiten 
erläutern 

e) Arbeits- und verwaltungs-
rechtliche Verfahren als 
Formen des Rechtsschutzes 
der Beschäftigten erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.6 Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, Um-
weltschutz und rationelle Res-
sourcenverwendung (§3 Abs. 
1 Nr. 1.6) 

a) Regelungen über Sicherheit 
und Gesundheit bei der Ar-
beit einhalten und sich si-
tuationsgerecht verhalten 

b) Zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungs-
bereich beitragen 

c) Zur rationellen Ressourcen-
verwendung im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitra-
gen 

2 Aufgaben der Sozialversiche-
rung (§3 Abs. 1 Nr.2) 

 

2.1 Sozialversicherung im System 
der sozialen Sicherung (§3 
Abs. 1 Nr. 2.1) 

a) die Stellung der Sozialversi-
cherung im System der sozi-
alen Sicherung erklären 

b) die Gliederung der Sozialver-
sicherung in Versicherungs-
zweige erläutern 

c) die in den Zweigen der Sozi-
alversicherung zu lösenden 
Aufgaben den Versiche-
rungsträgern zuordnen 

d) gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialleistungsbereiche 
anwenden 

e) die für das Zusammenwirken 
der Sozialleistungsträger er-
forderlichen Maßnahmen ein-
leiten 

f) Wirkungen des über- und 
zwischenstaatlichen Sozial-
versicherungsrechts berück-
sichtigen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

2.2 Versicherte, Mitglieder (§3 
Abs.1 Nr. 2.2) 

a) Versicherungspflicht, Versi-
cherungsfreiheit und Befrei-
ung von der Versicherungs-
pflicht Beschäftigter feststel-
len  

b) Versicherungsberechtigung 
Beschäftigter feststellen 

c) Zuständigen Versicherungs-
zweig und Versicherungsträ-
ger ermitteln 

2.3 Beiträge für Beschäftigte (§3 
Abs.1 Nr. 2.3) 

a) Beitragspflicht und Beitrags-
freiheit feststellen 

b) Bestimmungsgrößen für die 
Berechnung der Beiträge 
anwenden 

c) Verteilung der Beitraglast 
sowie den Beitragszahler 
ermitteln 

d) Fälligkeit der Beiträge 
bestimmen 

e) Folgen des Zahlungsverzugs 
aufzeigen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

2.4 Leistungen (§3 Abs.1 Nr. 2.4) a) Leistungsarten unterschei-
den 

b) Ansprüche auf gesundheitli-
che Maßnahmen feststellen 

c) Ansprüche au Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Siche-
rung feststellen 

d) Wirksamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Bedarfsgerechtigkeit 
bei der Leistungserbringung 
berücksichtigen 

e) Aufgaben der unterschiedli-
chen medizinischen Dienste 
beschreiben 

f) Maßnahmen zur Sicherung 
von Erstattungsansprüchen 
gegenüber Leistungsemp-
fängern und anderen Sozial-
leistungsträgern einleiten 

g) Maßnahmen zur Sicherung 
von Schadensersatzansprü-
chen einleiten 

3 Informationsverarbeitung und 
Datenschutz (§3 Abs.1 Nr. 3) 

 

3.1 Informationsbeschaffung, -
verarbeitung und –
aufbereitung (§3 Abs.1 Nr. 
3.1) 

a) Ziele und Einsatzbereiche 
der Informationsverarbeitung 
beschreiben sowie Auswir-
kungen auf Arbeitsplatzab-
läufe im Ausbildungsbetrieb 
erläutern 

b) Daten für die Informations-
verarbeitung beschaffen, 
aufbereiten und auswerten 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

3.2 Information- und Kommunika-
tionssysteme (§3 Abs.1 Nr. 
3.2) 

a) Aufbau und Funktion der 
Informations- und Kommuni-
kationssysteme des Ausbil-
dungsbetriebes beschreiben 

b) Informations- und Kommuni-
kationstechniken des Ausbil-
dungsbetriebes aufgabenori-
entiert einsetzen 

c) Schutzvorschriften für mit 
Informations- und Kommuni-
kationstechniken ausgestat-
tete Arbeitsplätze anwenden 

4 Kommunikation und Koopera-
tion (§3 Abs.1 Nr.4) 

 

4.1 Kommunikation und Koopera-
tion in berufstypischen Situati-
onen (§3 Abs.1 Nr.4.1) 

a) Grundsätze und Formen der 
Kommunikation und Koope-
ration in unterschiedlichen 
Situationen auf das berufli-
che Handeln anwenden 

b) Kommunikation Beachtung 
rechtlicher, wirtschaftlicher 
und formaler Anforderungen 
ziel-, adressaten- und situati-
onsgerecht gestalten 

c) Notwendigkeit gegenseitiger 
Information und Vorzüge von 
Zusammenarbeit aufzeigen 

d) Bei der Kommunikation und 
Kooperation eigene Stand-
punkte artikulieren 

e) Gemeinsame Vorschriften 
über Aufklärung, Beratung 
und Auskunft anwenden 

4.2 Umgang mit Konflikten (§3 
Abs.1 Nr.4.2) 

a) Konfliktursachen im Kommu-
nikations- und Kooperations-
prozess feststellen 

b) Möglichkeiten zur Konfliktre-
gelung im Interesse eines 
sachbezogenen Ergebnisses 
anwenden 

c) Konflikte als Chance für ver-
besserte Kommunikation und 
Kooperation erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

5 Verwaltungshandeln und ge-
richtliche Verfahren (§3 Abs.1 
Nr.5) 

a) Grundsätze und Formen des 
Verwaltungshandelns an-
wenden 

b) Regelungen für Einleitung, 
Durchführung und Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens 
anwenden 

c) Regelungen zum Wieder-
spruchsverfahren beim Ver-
sicherungsträger anwenden 

d) Wirkungen des Sozialge-
richtsverfahrens auf das 
Verwaltungshandeln des 
Versicherungsträgers erläu-
tern 

e) Bei Ordnungswidrigkeiten 
erforderliche Maßnahmen 
veranlassen 

6 Anwenden von Lern- und Ar-
beitstechniken (§3 Abs.1 Nr.6)

a) Methoden für systematisches 
und kontinuierliches Lernen 
berücksichtigen 

b) Eigene Arbeitsorganisation 
rationell und funktionsgerecht 
gestalten 

c) Fachliteratur, Dokumentatio-
nen und andere Informati-
onsmittel nutzen 

d) Arbeitsmittel rationell, funkti-
onsgerecht und umweltscho-
nend einsetzen 

e) Techniken und Rechtsan-
wendung beim Wahrnehmen 
von Fachaufgaben einsetzen 

f) Aus mündlichen und schriftli-
chen Informationen den we-
sentlichen Sachverhalt ermit-
teln, Lösungen entwickeln 
und Ergebnisse adressaten-
gerecht gestalten 



Abschnitt 2: Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Marketing (§3 Abs.2 Buchsta-
be A Nr.1) 

a) Zusammenhänge zwischen 
Wettbewerb und Marketing in 
der Krankenversicherung 
darstellen 

b) Die besondere Marktsituation 
in der allgemeinen Kranken-
versicherung und die sich 
daraus ergebenden Möglich-
keiten des Marketing be-
schreiben 

c) Zusammenhänge zwischen 
Marketingzielen und Unter-
nehmenszielen erläutern 

d) Marketingmaßnahmen des 
Ausbildungsbetriebes den 
Marketingzielen zuordnen 

e) Für verschiedene Zielgrup-
pentypische Bedürfnisse und 
Erwartungen unterscheiden 

f) Ergebnisse der Marktfor-
schung im Kundenkontakt 
anwenden 

g) Bei Marketingmaßnahmen 
des Ausbildungsbetriebes 
mitwirken 

h) Mittel und Verfahren der Er-
folgskontrolle an Beispielen 
des Ausbildungsbetriebes er-
läutern 



 

2 Versicherungsverhältnisse 
und Beiträge (§3 abs.2 Buch-
stabe A Nr.2) 

 

2.1 Versicherungspflicht und Ver-
sicherungsfreiheit (§3 Abs.2 
Buchstabe A Nr. 2.1) 

a) Arbeitgeber und Beschäftigte 
über die Versicherungs-
pflicht, Versicherungsfreiheit 
und Befreiung von der Versi-
cherungspflicht beraten und 
kundengerechte Lösungen 
anbieten 

b) Meldetatbestände feststellen 
und die Arbeitgeber beim Er-
füllen ihrer Meldepflicht un-
terstützen 

c) Versicherungspflicht der Be-
zieher von Leistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz 
sowie Versicherungspflicht 
und –freiheit der Rentenan-
tragssteller, Rentner, Studen-
ten und Praktikanten feststel-
len und diese über ihren Ver-
sicherungsschutz beraten 

2.2 Freiwillige Versicherung (§3 
Abs.2 Buchstabe A Nr.2.2) 

a) die Möglichkeit zur freiwilli-
gen Mitgliedschaft feststellen 

b) Kunden über die Vorteile 
einer freiwilligen Mitglied-
schaft beraten 

2.3 Familienversicherung (§3 
Abs.2 Buchstabe A Nr.2.3) 

a) die Voraussetzungen für die 
Familienversicherung fest-
stellen 

b) Kunden über Umfang und 
Dauer des Familienversiche-
rungsschutzes beraten 

2.4  Wahlrecht (§3 Abs.2 Buchsta-
be A Nr.2.4) 

a) Versicherte und Arbeitgeber 
bei der Wahl der Kranken-
kasse beraten 

b) Die Auswirkungen des Wahl-
rechts auf den Wettbewerb in 
der Krankenversicherung 
darstellen 



2.5 Berechnung, Einzug und Ü-
berwachung der Beiträge (§3 
Abs.2 Buchstabe A Nr.2.5) 

a) die Arbeitgeber in Fragen der 
Beitragsberechnung und –
abrechnung beraten und sie 
dabei unterstützen 

b) Rentenantragssteller, Rent-
ner, Studenten und Prakti-
kanten über die Regelungen 
der Beitragsgestaltung bera-
ten 

c) Die Beitragsregelungen des 
Ausbildungsbetriebes für 
freiwillige Mitglieder anwen-
den 

d) Die Beitragszahlung überwa-
chen und Maßnahmen zum 
Einzug rückständiger Beiträ-
ge veranlassen 

2.6 Ausgleich der Arbeitgeberauf-
wendungen bei Krankheit und 
Mutterschaft (§3 Abs.2 Buch-
stabe A Nr.2.6) 

a) die Arbeitgeber über die 
Lohnausgleichsversicherung 
beraten 

b) den Arbeitgebern die fortge-
zahlten Aufwendungen bei 
Krankheit und Mutterschaft 
erstatten 



 

3 Leistungen und Verträge (§3 
Abs.2 Buchstabe A Nr.3) 

 

3.1 Anspruchsvoraussetzungen 
und Umfang der Leistungen 
(§3 Abs.2 Buchstabe A Nr.3.1)

a) kundenorientiert über Leis-
tungen zur Krankheits-
verhütung und –
früherkennung beraten und 
diese Leistungen zur Verfü-
gung stellen 

b) kundenorientiert über die 
Leistungen bei Krankheit so-
wie zur wirtschaftlichen Si-
cherung bei Arbeitsunfä-
higkeit und bei Erkrankung 
eines Kindes beraten und 
diese Leistungen zur Verfü-
gung stellen 

c) Pflegebedürftige, Pflegeper-
sonen und weitere Beteiligte 
über die Leistungen bei Pfle-
gebedürftigkeit kundenorien-
tiert beraten und diese Leis-
tungen einschließlich der Zu-
satzangebote für Pflege-
personen zur Verfügung stel-
len 

d) Kundenorientiert über die 
Leistungen bei Familienpla-
nung, Schwangerschaft, Mut-
terschaft und Tod beraten 
und diese Leistungen zur 
Verfügung stellen 

3.2 Zusammenarbeit mit Ver-
tragspartnern (§3 Abs.2 Buch-
stabe A Nr.3.2) 

a) die Beziehungen zu Ver-
tragspartnern erläutern und 
im Kundenservice nutzen 

b) die für Kunden erforderlichen 
Maßnahmen einleiten 



B. Zeitliche Gliederung 
Erstes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

1.1 Stellung des Ausbildungsbetriebes im System der sozialen Sicherung, 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziele a und b, 

1.3 Personalwesen, Lernziel c, 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht, 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele a bis c, 

zu vermitteln. 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

2.2 Versicherte, Mitglieder, 

2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele a bis c, 

in Verbindung mit 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildposition 

2.4 Leistungen, Lernziele a bis d, 

in Verbindung mit 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel d, 

5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 



1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Zweites Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

II. *1)2.1 Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit, Lernziele a und b, 

II.2.2 Freiwillige Versicherung, 

II.2.3 Familienversicherung, 

II.2.4 Wahlrecht, 

II.2.5 Berechnung, Einzug und Überwachung der Beiträge, Lernziel c, 

in Verbindung mit 

I. *2)4.2 Umgang mit Konflikten, 

II. 1 Marketing, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3  Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele d und e, 

II.2.5 Berechnung, Einzug und Überwachung der Beiträge, Lernziele a und d, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2  Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 



I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

II.1 Marketing 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

II.3.1Anspruchsvoraussetzungen und Umfang der Leistungen, Lernziele a und b, 

in Verbindung mit 

I.2.4Leistungen, Lernziel e, 

II.3.2 Zusammenarbeit mit Vertragspartnern 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle  Ressour-
cenverwendung, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

II.1 Marketing 

Drittes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

II.2.1 Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit, Lernziel c, 

II.2.5 Berechnung, Einzug und Überwachung der Beiträge, Lernziel b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 



I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Marketing 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele e und f, 

I. 2.4 Leistungen, Lernziele f und g, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele c bis e, 

II.2.6 Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft, 

II.3.1 Anspruchsvoraussetzungen und Umfang der Leistungen, Lernziele c und d, 

I. 2.4 Leistungen, Lernziel e, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Marketing 

II.3.1 Anspruchsvoraussetzungen und Umfang der Leistungen, Lernziele a und b, 

II.3.2 Zusammenarbeit mit Vertragspartnern 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis drei Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

I.1.3 Personalwesen, Lernziele a und b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I.1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, Lernziel d, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 



I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Marketing 



Ausbildungsrahmenplan für die Berufausbildung zum Sozialversicherungsfachangestell-
ten /zur Sozialversicherungsfachangestellten für die Fachrichtung gesetzliche Unfallver-
sicherung 

A. Sachliche Gliederung 
Abschnitt I: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Der Ausbildungsbetrieb (§ 3 
Abs. 1 Nr. 1) 

 

1.1 Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozia-
len Sicherung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1) 

a) Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozialen 
Sicherung erklären 

b) Rechtsform des Ausbildungs-
betriebes erläutern 

c) Aufgaben der für den Ausbil-
dungsbetrieb wichtigen Institu-
tionen sowie Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer erläutern 

1.2 Unternehmensziele und Or-
ganisation (§ 3 Abs. 1 Nr. 1.2)

a) Tätigkeitsfelder des Ausbil-
dungsbetriebes und Ziele er-
läutern 

b) Die Organisationsstrukturen 
des Ausbildungsbetriebes be-
schreiben 

c) betriebliche Organisationsvor-
gaben in Arbeitsabläufen um-
setzen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.3 Personalwesen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1.3) 

1. Personalplanung, -
beschaffung und -einsatz im 
Zusammenhang mit der Orga-
nisation des Ausbildungsbe-
triebes an Beispielen erläutern 

2. die Qualifizierung von Be-
schäftigten als Personal-
entwicklungsmaßnahme und 
ihre Bedeutung für die persön-
liche Entwicklung sowie für 
den Ausbildungsbetrieb auf-
zeigen 

3. für das Arbeitsverhältnis wich-
tige Nachweise und die Positi-
onen der Gehaltsabrechnung 
erläutern 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht 
(§3 Abs.1 Nr. 1.4) 

a) die Wirkungen des Selbstver-
waltungsprinzips auf die Auf-
gabenwahrnehmung beim 
Ausbildungsbetrieb beschrei-
ben 

b) Satzung und sonstige Normen 
als autonomes Recht des 
Ausbildungsbetriebes erläutern

c) Organe des Ausbildungsbetrie-
bes und ihre Aufgaben be-
schreiben  

d) Aufgaben der Staatsaufsicht 
und Aufsichtsmittel gegenüber 
dem Ausbildungsbetrieb dar-
stellen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.5  Arbeits- und Dienstrecht, Be-
rufsbildung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.5) 

a) Rechte und Pflichten aus dem 
Berufsausbildungsvertrag, 
dem Arbeitsvertrag sowie wei-
teren für den Ausbildungs-
betrieb geltenden Rechts-
grundlagen beschreiben 

b) arbeits- und dienstrechtliche 
Stellung der Beschäftigten-
gruppen des Ausbildungsbe-
triebes abgrenzen 

c) den Ausbildungsplan mit der 
Ausbildungsordnung verglei-
chen und zu seiner Umsetzung 
beitragen 

d) die sich aus den Rechten und 
Funktionen der Personal- oder 
Betriebsvertretung ergebenden 
Möglichkeiten erläutern 

e) arbeits- und verwaltungsge-
richtliche Verfahren als For-
men des Rechtsschutzes der 
Beschäftigten erläutern 

1.6 Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, Um-
weltschutz und rationelle Res-
sourcenverwendung (§ 3 Abs. 
1 Nr. 1.6) 

a) Regelungen über Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
einhalten und sich situations-
gerecht verhalten 

b) zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbe-
reich beitragen 

c) zur rationellen Ressourcenver-
wendung im beruflichen Ein-
wirkungsbereich beitragen 



 

2 Aufgaben der Sozialversiche-
rung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) 

 

2.1 Sozialversicherung im System 
der sozialen Sicherung (§ 3 
Nr. 2.1) Abs. 1 

a) die Stellung der Sozialversi-
cherung im System der sozia-
len Sicherung erklären 

b) die Gliederung der Sozialversi-
cherung in Versicherungs-
zweige erläutern 

c) die in den Zweigen der Sozial-
versicherung zu lösenden Auf-
gaben den Versicherungsträ-
gern zuordnen 

d) gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialleistungsbereiche 
anwenden 

e) die für das Zusammenwirken 
der Sozialleistungsträger er-
forderlichen Maßnahmen ein-
leiten 

f) Wirkungen des über- und zwi-
schenstaatlichen Sozialver-
sicherungsrechts berücksichti-
gen 

2.2 Versicherte Mitglieder (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.2) 

a) Versicherungspflicht, Versiche-
rungsfreiheit und Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
Beschäftigter feststellen 

b) Versicherungsberechtigung 
Beschäftigter feststellen 

c) zuständigen Versicherungs-
zweig und Versicherungsträger 
ermitteln 



2.3 Beiträge für Beschäftigte (§ 3 
Abs. 1 I b) 

a) Beitragspflicht und Beitrags-
freiheit feststellen 

b) Bestimmungsgrößen für die 
Berechnung der Beiträge an-
wenden 

c) Verteilung der Beitragslast 
sowie den Beitragszahler er-
mitteln 

d) Fälligkeit der Beiträge bestim-
men 

e) Folgen des Zahlungsverzugs 
aufzeigen 

2.4 Leistungen (§ 3 Abs. 1 I b) a) Leistungsarten unterscheiden 
Ansprüche auf gesundheitliche 
Maßnahmen feststellen 

b) Ansprüche auf gesundheitliche 
Maßnahmen feststellen 

c) Ansprüche auf Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Sicherung 
feststellen 

d) Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Bedarfsgerechtigkeit bei 
der Leistungserbringung be-
rücksichtigen 

e) Aufgaben der unterschiedli-
chen medizinischen Dienste 
beschreiben 

f) Maßnahmen zur Sicherung 
von Erstattungsansprüchen 
gegenüber Leistungsempfän-
gern und anderen Sozialleis-
tungsträgern einleiten 

g) Maßnahmen zur Sicherung 
von Schadensersatzansprü-
chen einleiten 



 

3 Informationsverarbeitung und 
Datenschutz (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)

a) Ziele und Einsatzbereiche der 

Beschaffung, Informationsverar-
beitung beschreiben 

3.1 Informationsverarbeitung und 
–aufbereitung und -
beschaffung (§ 3 Abs. 1 I b) 

a) Ziele und Einsatzbereiche der 
Informationsverarbeitung be-
schreiben sowie Auswirkungen 
auf Arbeitsabläufe im Ausbil-
dungsbetrieb erläutern 

b) Daten für die Informationsver-
arbeitung beschaffen, aufbe-
reiten und auswerten 

3.2 Informations- und Kommuni-
kationssysteme 

a) Aufbau und Funktion der In-
formations- und Kommuni-
kationssysteme des Ausbil-
dungsbetriebes beschreiben 

b) Informations- und Kommunika-
tionstechniken des Ausbil-
dungsbetriebes aufgabenori-
entiert einsetzen 

c) Schutzvorschriften für mit In-
formations- und Kommuni-
kationstechniken ausgestattete 
Arbeitsplätze anwenden 

3.3 Datenschutz (§ 3 Abs. 1 I b) a) Vorschriften zum Datenschutz 
anwenden 

b) betriebliche Regelungen zur 
Datensicherheit bei der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nut-
zung von Daten anwenden 



 

4 Kommunikation und Koopera-
tion (§ 3 Abs. 1 Nr. 4) 

 

4.1 Kommunikation und Koopera-
tion in berufstypischen Situa-
tionen (§ 3 Abs. 1 I b) 

a) Grundsätze und Formen der 
Kommunikation und Koopera-
tion in unterschiedlichen auf 
das berufliche Handeln an-
wenden 

b) Kommunikation unter Beach-
tung rechtlicher, wirtschaftli-
cher und formaler Anforderun-
gen ziel-, adressaten- und si-
tuationsgerecht gestalten 

c) Notwendigkeit gegenseitiger 
Information und Vorzüge von 
Zusammenarbeit  

d) bei der Kommunikation und 
Kooperation eigene Stand-
punkte artikulieren aufzeigen 

e) e) gemeinsame Vorschriften 
über Aufklärung, Beratung und 
Auskunft anwenden 

4.2 Umgang mit Konflikten (§ 3 
Abs. 1 I b) 

a) Konfliktursachen im Kommuni-
kations- und Kooperationspro-
zess feststellen 

b) Möglichkeiten zur Konfliktrege-
lung im Interesse eines sach-
bezogenen Ergebnisses an-
wenden 

c) Konflikte als Chance für ver-
besserte Kommunikation und 
Kooperation erläutern 



5 Verwaltungshandeln und ge-
richtliche Verfahren (§ 3 Abs. 
1 Nr. 5) 

a) Grundsätze und Formen des 
Verwaltungshandelns anwen-
den 

b) Regelungen für Einleitung, 
Durchführung und Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens 
anwenden 

c) Regelungen zum Wider-
spruchsverfahren beim Versi-
cherungsträger anwenden 

d) Wirkungen des Sozialgerichts-
verfahrens Versicherungsträ-
gers erläutern 

e) bei Ordnungswidrigkeiten er-
forderliche Maßnahmen ver-
anlassen 

6 Anwenden von Lern- und Ar-
beitstechniken (§3 Abs.1 Nr.6)

a) Methoden für systematisches 
und kontinuierliches Lernen 
berücksichtigen 

b) Eigene Arbeitsorganisation 
rationell und funktionsgerecht 
gestalten 

c) Fachliteratur, Dokumentatio-
nen und andere Informations-
mittel nutzen 

d) Arbeitsmittel rationell, funkti-
onsgerecht und umwelt-
schonend einsetzen 

e) Techniken der Rechtsanwen-
dung beim Wahrnehmen von 
Fachaufgaben einsetzen 

f) aus mündlichen und schriftli-
chen Informationen den we-
sentlichen Sachverhalt ermit-
teln, Lösungen entwickeln und 
Ergebnisse adressatengerecht 
gestalten 



Abschnitt 2: Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung  

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Versicherter Personenkreis(§ 
3 Abs. 2 Buchstabe B Nr. 1) 

a) Versicherungspflicht kraft Ge-
setzes oder Satzung als Vor-
aussetzung für die Bei-
tragspflicht des Unternehmers 
und die Leistungspflicht des 
Unfallversicherungsträgers 
feststellen 

b) Versicherungsfreiheit und die 
Berechtigung zur freiwilligen 
Versicherung feststellen 

2 Mitgliedschaft(§ 3 Abs. 2 
Buchstabe B Nr. 2) 

a) den zuständigen Unfallversi-
cherungsträger bestimmen 

b) Auswirkungen auf die Zustän-
digkeit in der gesetzlichen Un-
fallversicherung bei Ände-
rungen des Unternehmers und 
des Unternehmens feststellen 

3 Finanzierung (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe B Nr. 3) 

a) die Finanzierung der gesetzli-
chen Unfallversicherung erläu-
tern 

b) Beitragspflicht feststellen, Bei-
träge berechnen sowie Bei-
tragsentrichtung veranlassen 
und überwachen 

c) Beitreibung von rückständigen 
Beiträgen einleiten 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

4 Leistungen (§ 3 Abs. 2 Buch-
stabe B Nr. 4) 

a) in Zusammenarbeit mit ande-
ren Beteiligten bei der Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren 
mitwirken 

b) Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten feststellen 

c) Anspruch auf Heilbehandlung 
feststellen 

d) Anspruch auf Pflege, berufs-
fördernde Leistungen zur Re-
habilitation, Leistungen zur so-
zialen Rehabilitation und er-
gänzende Leistungen fest-
stellen 

e) Geldleistungen während der 
Heilbehandlung und der be-
rufsfördernden Leistungen zur 
Rehabilitation bewirken 

f) Renten an Versicherte und 
Leistungen an Hinterbliebene 
feststellen 

g) Tatbestände für Änderung, 
Ruhen, Ende und Ausschluss 
von Renten feststellen und die 
erforderlichen Maßnahmen 
einleiten 

h) Abfindung von Renten feststel-
len 

i) Regelungen über die Zusam-
menarbeit zwischen den Un-
fallversicherungsträgern sowie 
mit Leistungserbringern an-
wenden 

j) bei der Prüfung von Schadens-
ersatzansprüchen gegenüber 
Unternehmern und Betriebs-
angehörigen mitwirken 



B. Zeitliche Gliederung 
Erstes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

1.1 Stellung des Ausbildungsbetriebes im System der sozialen Sicherung, 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziele a und b, 

1.3 Personalwesen, Lernziel c, 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht, 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele a bis c, 

zu vermitteln. 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

2.2 Versicherte, Mitglieder, 

2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele a bis c, 

in Verbindung mit 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6. Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

zu vermitteln. 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel d, 

5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 



1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Zweites Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I. *1)2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele d und e, 

II. *2)1 Versicherter Personenkreis, 

II. 2 Mitgliedschaft, 

II. 3 Finanzierung 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die 

Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen zu vermitteln und im Zu-
sammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 



I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

II.4 Leistungen, Lernziele f bis i, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Drittes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.1.3 Personalwesen, Lernziele a und b, 

I.2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel e, 

I.1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, Lernziele a, b, d und e, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Versicherter Personenkreis, 

II.4 Leistungen, Lernziele a bis i, 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.4 Leistungen, Lernziel g, 



I. 4.2 Umgang mit Konflikten, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziel e, 

II.4 Leistungen, Lernziel k, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Versicherter Personenkreis, 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel f, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele c und d, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Versicherter Personenkreis, 

II.2 Mitgliedschaft, 

II.3 Finanzierung, 



Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Sozialversicherungsfachange-
stellten/zur Sozialversicherungsfachangestellten für die Fachrichtung gesetzliche Ren-
tenversicherung 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Der Ausbildungsbetrieb (§ 3 
Abs. 1 Nr. 1) 

 

1.1 Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozia-
len Sicherung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.1) 

a) Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozialen 
Sicherung erklären 

b) Rechtsform des Ausbildungs-
betriebes erläutern 

c) Aufgaben der für den Ausbil-
dungsbetrieb wichtigen Institu-
tionen sowie Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer erläutern 

1.2 Unternehmensziele und Or-
ganisation (§ 3 Abs. 1 Nr.1.2) 

a) Tätigkeitsfelder des Ausbil-
dungsbetriebes und Ziele er-
läutern 

b) die Organisationsstrukturen 
des Ausbildungsbetriebes be-
schreiben 

c) betriebliche Organisationsvor-
gaben in Arbeitsabläufen um-
setzen 

1.3 Personalwesen (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.3) 

a) Personalplanung, -
beschaffung und -einsatz im 
Zusammenhang mit der Orga-
nisation des Ausbildungsbe-
triebes an Beispielen erläutern 

b) die Qualifizierung von Be-
schäftigten als Personalent-
wicklungsmaßnahme und ihre 
Bedeutung für die persönliche 
Entwicklung sowie für den 
Ausbildungsbetrieb aufzeigen 

c) für das Arbeitsverhältnis wich-
tige Nachweise und die Positi-
onen der Gehaltsabrechnung 
erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.4 

a) die Wirkungen des Selbstver-
waltungsprinzips auf die Auf-
gabenwahrnehmung beim 
Ausbildungsbetrieb beschrei-
ben 

b) Satzung und sonstige Normen 
als autonomes Recht des 
Ausbildungsbetriebes erläutern

c) Organe des Ausbildungsbe-
triebes und ihre Aufgaben be-
schreiben 

d) Aufgaben der Staatsaufsicht 
und Aufsichtsmittel gegenüber 
dem Ausbildungsbetrieb dar-
stellen 

1.5 Arbeits- und dienstrecht, Be-
rufsbildung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.5) 

a) Recht und Pflichten aus dem 
Berufsausbildungsvertrag, 
dem Arbeitsvertrag sowie wei-
teren für den Ausbildungsbe-
trieb geltenden Rechtsgrund-
lagen beschreiben 

b) arbeits- und dienstrechtliche 
Stellung der Beschäftigten-
gruppen des Ausbildungsbe-
triebes abgrenzen 

c) den Ausbildungsplan mit der 
Ausbildungsordnung verglei-
chen und zu seiner Umsetzung 
beitragen 

d) die sich aus den Rechten und 
Funktionen der Personal- oder 
Betriebsvertretung ergebenden 
Möglichkeiten erläutern 

e) arbeits- und verwaltungsge-
richtliche Verfahren als For-
men des Rechtsschutzes der 
Beschäftigten erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.6 Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz Um-
weltschutz und rationelle Res-
sourcenverwendung(§ 3 Abs. 
1 Nr. 1.6) 

a) Regelungen über Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
einhalten und sich situations-
gerecht verhalten 

b) zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbe-
reich beitragen 

c) zur rationellen Ressourcen-
verwendung im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen 

2 Aufgaben der Sozialversiche-
rung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) 

 

2.1 Sozialversicherung im System 
der sozialen Sicherung (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.1) 

a) die Stellung der Sozialversi-
cherung im System der sozia-
len Sicherung erklären 

b) die Gliederung der Sozialver-
sicherung in Versicherungs-
zweige erläutern 

c) die in den Zweigen der Sozial-
versicherung zu lösenden Auf-
gaben den Versicherungsträ-
gern zuordnen 

d) gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialleistungsbereiche 
anwenden 

e) die für das Zusammenwirken 
der Sozialleistungsträger er-
forderlichen Maßnahmen ein-
leiten 

f) Wirkungen des über- und zwi-
schenstaatlichen Sozialversi-
cherungsrechts berücksichti-
gen 

2.2 Versicherte, Mitglieder (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.2) 

a) Versicherungspflicht, Versiche-
rungsfreiheit und Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
Beschäftigter feststellen 

b) Versicherungsberechtigung 
Beschäftigter feststellen 

c) Zuständigen Versicherungs-
zweig und Versicherungsträger 
ermitteln 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

2.3 Beiträge für Beschäftigte (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.3) 

a) Beitragspflicht und Beitrags-
freiheit feststellen 

b) Bestimmungsgrößen für die 
Berechnung der Beiträge an-
wenden 

c) Verteilung der Beitragslast 
sowie den Beitragszahler er-
mitteln 

d) Fälligkeit der Beiträge bestim-
men 

e) Folgen des Zahlungsverzugs 
aufzeigen 

2.4 Leistungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 
2.4) 

a) Leistungsarten unterscheiden 

b) Ansprüche auf gesundheitliche 
Maßnahmen feststellen 

c) Ansprüche auf Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Sicherung 
feststellen 

d) Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Bedarfsgerechtigkeit bei 
der Leistungserbringung be-
rücksichtigen 

e) Aufgaben der unterschiedli-
chen medizinischen Dienste 
beschreiben 

f) Maßnahmen zur Sicherung 
von Erstattungsansprüchen 
gegenüber Leistungsempfän-
gern und anderen Sozialleis-
tungsträgern einleiten 

g) Maßnahmen zur Sicherung 
von Schadensersatzansprü-
chen einleiten 



 

3 Informationsverarbeitung und 
Datenschutz (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)

 

3.1 Informationsbeschaffung, -
verarbeitung und –
aufbereitung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3.1) 

a) Ziele und Einsatzbereiche der 
Informationsverarbeitung be-
schreiben sowie Auswirkungen 
auf Arbeitsabläufe im Ausbil-
dungsbetrieb erläutern 

b) Daten für die Informationsver-
arbeitung beschaffen, aufbe-
reiten und auswerten 

3.2 Informations- und Kommuni-
kationssysteme (§ 3 Abs. 1 
Nr. 3.2) 

a) Aufbau und Funktion der In-
formations- und Kommunikati-
onssysteme des Ausbildungs-
betriebes beschreiben 

b) Informations- und Kommunika-
tionstechniken des Ausbil-
dungsbetriebes aufgabenori-
entiert einsetzen 

c) Schutzvorschriften für mit In-
formations- und Kommunikati-
onstechniken ausgestattete 
Arbeitsplätze anwenden 

3.3  Datenschutz (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3.3) 

a) Vorschriften zum Datenschutz 
anwenden 

b) betriebliche Regelungen zur 
Datensicherheit bei der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nut-
zung von Daten anwenden 



 

4 Kommunikation und Koopera-
tion (§ 3 Abs. 1 Nr. 4) 

 

4.1 Kommunikation und Koopera-
tion in berufstypischen Situati-
onen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4.1) 

a) Grundsätze und Formen der 
Kommunikation und Koopera-
tion in unterschiedlichen Situa-
tionen auf das berufliche Han-
deln anwenden 

b) Kommunikation unter Beach-
tung rechtlicher, wirtschaftli-
cher und formaler Anforderun-
gen ziel-, adressaten- und si-
tuationsgerecht  

c) Notwendigkeit gegenseitiger 
Information und Vorzüge von 
Zusammenarbeit aufzeigen 

d) bei der Kommunikation und 
Kooperation eigene Stand-
punkte artikulieren 

e) gemeinsame Vorschriften über 
Aufklärung Beratung und Aus-
kunft anwenden 

4.2 Umgang mit Konflikten (§ 3 
Abs. 1 Nr. 4.2) 

a) Konfliktursachen im Kommuni-
kations- und Kooperationspro-
zess feststellen 

b) Möglichkeiten zur Konfliktrege-
lung im Interesse eines sach-
bezogenen Ergebnisses an-
wenden 

c) Konflikte als Chance für ver-
besserte Kommunikation und 
Kooperation erläutern 



5 Verwaltungshandeln und ge-
richtliche Verfahren (§ 3 Abs. 
1 Nr. 5) 

a) Grundsätze und Formen des 
Verwaltungshandelns anwen-
den 

b) Regelungen für Einleitung, 
Durchführung und Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens 
anwenden 

c) Regelungen zum Wider-
spruchsverfahren beim Versi-
cherungsträger anwenden 

d) Wirkungen des Sozialgerichts-
verfahrens auf das Verwal-
tungshandeln des Versiche-
rungsträgers erläutern 

e) bei Ordnungswidrigkeiten er-
forderliche Maßnahmen veran-
lassen 

6 Anwenden von Lern und Ar-
beitstechniken (§ 3 Abs. 1 Nr. 
6) 

a) Methoden für systematisches 
und kontinuierliches Lernen 
berücksichtigen 

b) eigene Arbeitsorganisation 
rationell und funktionsgerecht 
gestalten 

c) Fachliteratur, Dokumentatio-
nen und andere Informations-
mittel nutzen 

d) Arbeitsmittel rationell, funkti-
onsgerecht und umweltscho-
nend einsetzen 

e) Techniken der Rechtsanwen-
dung beim Wahrnehmen von 
Fachaufgaben einsetzen 

 



Abschnitt 2: Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Versicherungsverhältnisse (§3 
Abs. 2 Buchstabe C Nr. 1) 

 

1.1 Versicherungspflicht und Ver-
sicherungsfreiheit (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe C Nr. 1.1) 

a) Versicherungspflicht, Versiche-
rungspflicht, Versicherungs-
freiheit und Befreiung von der 
Versicherungspflicht selbstän-
dig Tätiger sowie sonstiger 
Personen feststellen 

b) Verpflichtung zur Nachversi-
cherung feststellen 

1.2 Freiwillige Versicherung (§ 3 
Abs. 2 Buchstabe C Nr. 1.2) 

a) Berechtigung zur freiwilligen 
Versicherung feststellen 

b) Berechtigung zur Nachzahlung 
von Beiträgen feststellen 

2 Finanzierung (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe C Nr. 2) 

a) die Finanzierung der gesetzli-
chen Rentenversicherung er-
läutern 

b) für selbständig Tätige und 
sonstige Personen Beitrags-
pflicht oder Beitragsfreiheit 
feststellen sowie Beiträge be-
rechnen oder überprüfen 

c) für selbständig Tätige und 
sonstige Personen Verteilung 
der Beitragslast und Beitrags-
schuldner bestimmen sowie 
Beitragszahlung veranlassen 
und überwachen 

d) Wirksamkeit der Beitragszah-
lung feststellen und Beitrags-
erstattungen durchführen 



 

3 Leistungen (§ 3 Abs. 2 Buch-
stabe C Nr. 3) 

 

3.1 Rehabilitation (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe C Nr. 3.2) 

a) Ansprüche auf Leistungen zur 
beruflichen und medizinischen 
Rehabilitation feststellen 

b) Anspruch auf Übergangsgeld 
feststellen und Zahlung veran-
lassen 

c) Anspruch auf ergänzende 
Leistungen prüfen 

3.2 Rentenansprüche (§3 Abs. 2 
Buchstabe C Nr. 3.2) 

a) Ansprüche auf Renten aus 
eigener Versicherung und auf 
Renten wegen Todes feststel-
len 

b) Renten überprüfen, neu fest-
stellen oder weitergewähren 

3.3 Rentenhöhe und Rentenzah-
lung (§ 3 Abs. 2 Buchstabe C 
Nr. 3.3) 

a) die Faktoren der Rentenformel 
erläutern und die monatliche 
Rente berechnen 

b) Mitgliedschaft in der Kranken-
versicherung und in der Pfle-
geversicherung prüfen und be-
rücksichtigen 

c) Auswirkungen sonstiger Tat-
bestände auf die Höhe des 
Rentenzahlbetrages oder Ren-
tenauszahlungsbetrages be-
rücksichtigen 

d) die wesentlichen Berech-
nungsvorschriften beim Zu-
sammentreffen von Renten 
und von Einkommen anwen-
den 

e) Rentenzahlung veranlassen 

f) Tatbestände bei Ausschluss 
und Minderung von Leistungen 
berücksichtigen 



3.4 Zusatzleistungen und sonstige 
Leistungen (§ 3 Abs. 2 Buch-
stabe C Nr. 3.4) 

a) Rentenabfindungen feststellen 

b) die Zahlung von Zuschüssen 
zur Krankenversicherung und 
zur Pflegeversicherung veran-
lassen 

c) Beitragserstattungen durchfüh-
ren 

3.5 Kontenklärung und Renten-
auskunft (§ 3 Abs. 2 Buchsta-
be C Nr. 3.5) 

a) Versicherungskonto klären 

b) Rentenauskunft erteilen 

 



B. Zeitliche Gliederung 
Erstes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

1.1 Stellung des Ausbildungsbetriebes im System der sozialen Sicherung, 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziele a und b, 

1.3 Personalwesen, Lernziel c, 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht, 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele a bis c, 

2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele a bis c, 

in Verbindung mit 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

zu vermitteln. 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildposition 

2.4 Leistungen, Lernziele a bis d, 

in Verbindung mit 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel d, 

5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 



4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Zweites Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I. *1)2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele d und e, 

II. *2)1 Versicherungsverhältnisse, 

II. 2 Finanzierung 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.4 Leistungen, Lernziel e, 

II.3.1 Rehabilitation, Lernziele a und c, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

II.3.2 Rentenansprüche, 

II.3.3 Rentenhöhe und Rentenzahlung, Lernziele a und b, 

II.3.5 Kontenklärung und Rentenauskunft 



zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

Drittes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis drei Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

II.3.1 Rehabilitation, Lernziel b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.3.1 Rehabilitation, Lernziele a und c, 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.4.2 Umgang mit Konflikten, 

II.3.3 Rentenhöhe und Rentenzahlung, Lernziele c bis f, 

II.3.4 Zusatzleistungen und sonstige Leistungen 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, Informationsverarbeitung und Datenschutz, Anwenden von Lern- und Arbeits-
techniken, 

II.3.2 Rentenansprüche, 

II.3.3 Rentenhöhe und Rentenzahlung, Lernziele a und b, 



(3) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis drei Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele e und f, 

I. 2.4 Leistungen, Lernziele f und g, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele c bis e, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Versicherungsverhältnisse, 

II.2 Finanzierung, 

II.3 Leistungen 

(4) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis drei Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

I.1.3 Personalwesen, Lernziele a und b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 



Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Sozialversicherungsfachange-
stellten/zur Sozialversicherungsfachangestellten für die Fachrichtung knappschaftliche 
Sozialversicherung 
A. Sachliche Gliederung 

Abschnitt I: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Der Ausbildungsbetrieb (§ 3 
Abs. 1 Nr. 1) 

 

1.1 Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozia-
len Sicherung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.1) 

a) Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozialen 
Sicherung erklären 

b) Rechtsform des Ausbildungs-
betriebes erläutern 

c) Aufgaben der für den Ausbil-
dungsbetrieb wichtigen Institu-
tionen sowie Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer erläutern 

1.2 Unternehmensziele und Or-
ganisation (§ 3 Abs. 1 I b) 

a) Tätigkeitsfelder des Ausbil-
dungsbetriebes und Ziele er-
läutern 

b) die Organisationsstrukturen 
des Ausbildungsbetriebes be-
schreiben 

c) betriebliche Organisationsvor-
gaben in Arbeitsabläufen um-
setzen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.3 Personalwesen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1.3) 

a) Personalplanung, -
beschaffung und -einsatz im 
Zusammenhang mit der Orga-
nisation des Ausbildungsbe-
triebes an Beispielen erläutern 

b) die Qualifizierung von Be-
schäftigten als Personalent-
wicklungsmaßnahme und ihre 
Bedeutung für die persönliche 
Entwicklung sowie für den 
Ausbildungsbetrieb aufzeigen 

c) für das Arbeitsverhältnis wich-
tige Nachweise und die Positi-
onen der Gehaltsabrechnung 
erläutern 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.4) 

a) die Wirkungen des Selbstver-
waltungsprinzips auf die Auf-
gabenwahrnehmung beim 
Ausbildungsbetrieb beschrei-
ben 

b) Satzung und sonstige Normen 
als autonomes Recht des 
Ausbildungsbetriebes erläutern

c) Organe des Ausbildungsbe-
triebes und ihre Aufgaben be-
schreiben 

d) Aufgaben der Staatsaufsicht 
und Aufsichtsmittel gegenüber 
dem Ausbildungsbetrieb dar-
stellen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Be-
rufsbildung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.5) 

a) Rechte und Pflichten aus dem 
Berufsausbildungsvertrag, 
dem Arbeitsvertrag sowie wei-
teren für den Ausbildungsbe-
trieb geltenden Rechtsgrund-
lagen beschreiben 

b) arbeits- und dienstrechtliche 
Stellung der Beschäftigten-
gruppen des Ausbildungsbe-
triebes abgrenzen 

c) den Ausbildungsplan mit der 
Ausbildungsordnung verglei-
chen und zu seiner Umsetzung 
beitragen 

d) die sich aus den Rechten und 
Funktionen der Personal- oder 
Betriebsvertretung ergebenden 
Möglichkeiten erläutern 

e) arbeits- und verwaltungsge-
richtliche Verfahren als For-
men des Rechtsschutzes der 
Beschäftigten erläutern 

1.6 Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, Um-
weltschutz und rationelle Res-
sourcenverwendung (§ 3 Abs. 
1 Nr. 1.6) 

a) Regelungen über Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
einhalten und sich situations-
gerecht verhalten 

b) zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbe-
reich beitragen 

c) zur rationellen Ressourcen-
verwendung im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen 



 

2 Aufgaben in der Sozialversi-
cherung (§3 Abs. 1 Nr. 2) 

 

2.1 Sozialversicherung im System 
der sozialen Sicherung (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.1) 

a) die Stellung der Sozialversi-
cherung im System der sozia-
len Sicherung erklären 

b) die Gliederung der Sozialver-
sicherung in Versicherungs-
zweige erläutern 

c) die in den Zweigen der Sozial-
versicherung zu lösenden Auf-
gaben den Versicherungsträ-
gern zuordnen 

d) gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialleistungsbereiche 
anwenden 

e) die für das Zusammenwirken 
der Sozialleistungsträger er-
forderlichen Maßnahmen ein-
leiten 

f) Wirkungen des über- und zwi-
schen  

g) staatlichen Sozialversiche-
rungsrechts berücksichtigen 

2.2 Versicherte, Mitglieder (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.2) 

a) Versicherungspflicht, Versiche-
rungsfreiheit und Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
Beschäftigter feststellen 

b) Versicherungsberechtigung 
Beschäftigter feststellen 

c) zuständigen Versicherungs-
zweig und Versicherungsträger 
ermitteln 



2.3 Beiträge für Beschäftigte (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.3) 

a) Beitragspflicht und Beitrags-
freiheit feststellen 

b) Bestimmungsgrößen für die 
Berechnung der Beiträge an-
wenden 

c) Verteilung der Beitragslast 
sowie den Beitragszahler er-
mitteln 

d) Fälligkeit der Beiträge bestim-
men 

e) Folgen des Zahlungsverzugs 
aufzeigen 

2.4 Leistungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 
2.4) 

a) Leistungsarten unterscheiden 

b) Ansprüche auf gesundheitliche 
Maßnahmen feststellen 

c) Ansprüche auf Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Sicherung 
feststellen 

d) Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Bedarfsgerechtigkeit bei 
der Leistungserbringung be-
rücksichtigen 

e) Aufgaben der unterschiedli-
chen medizinischen Dienste 
beschreiben 

f) Maßnahmen zur Sicherung 
von Erstattungsansprüchen 
gegenüber Leistungsempfän-
gern und anderen Sozialleis-
tungsträgern einleiten 

g) Maßnahmen zur Sicherung 
von Schadensersatzansprü-
chen einleiten 

3 Informationsverarbeitung und 
Datenschutz (§3 Abs. 1 Nr.3) 

 

3.1 Informationsbeschaffung, -
verarbeitung und –
aufbereitung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3.1) 

a) Ziele und Einsatzbereiche der 
Informationsverarbeitung be-
schreiben sowie Auswirkungen 
auf Arbeitsabläufe im Ausbil-
dungsbetrieb erläutern 

b) Daten für die Informationsver-
arbeitung beschaffen, aufbe-
reiten und auswerten 



3.2 Informations- und Kommuni-
kationssysteme (§ 3 Abs. 1 
Nr. 3.2) 

a) Aufbau und Funktion der In-
formations- und Kommunikati-
onssysteme des Ausbildungs-
betriebes beschreiben 

b) Informations- und Kommunika-
tionstechniken des Ausbil-
dungsbetriebes aufgabenori-
entiert einsetzen 

c) Schutzvorschriften für mit In-
formations- und Kommunikati-
onstechniken ausgestattete 
Arbeitsplätze anwenden 

3.3 Datenschutz (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3.3) 

a) Vorschriften zum Datenschutz 
anwenden 

b) ) betriebliche Regelungen zur 
Datensicherheit bei der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nut-
zung von Daten anwenden 

4 Kommunikation und Koopera-
tion (§ 3 Abs. 1 Nr. 4) 

 

4.1 Kommunikation und Koopera-
tion in berufstypischen Situa-
tionen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4.1) 

a) Grundsätze und Formen der 
Kommunikation und Koopera-
tion in unterschiedlichen Situa-
tionen auf das berufliche Han-
deln anwenden 

b) Kommunikation unter Beach-
tung rechtlicher, wirtschaftli-
cher und formaler Anforderun-
gen ziel-, adressaten- und si-
tuationsgerecht gestalten 

c) Notwendigkeit gegenseitiger 
Information und Vorzüge von 
Zusammenarbeit aufzeigen 

d) bei der Kommunikation und 
Kooperation eigene Stand-
punkte artikulieren 

e) gemeinsame Vorschriften über 
Aufklärung, Beratung und 
Auskunft anwenden 



4.2 Umgang mit Konflikten (§ 3 
Abs. 1 Nr. 4.2) 

a) Konfliktursachen im Kommuni-
kations- und Kooperationspro-
zess feststellen 

b) Möglichkeiten zur Konfliktrege-
lung im Interesse eines sach-
bezogenen Ergebnisses an-
wenden 

c) Konflikte als Chance für ver-
besserte Kommunikation und 
Kooperation erläutern 

5 Verwaltungshandeln und ge-
richtliche Verfahren (§ 3 Abs. 
1 Nr. 5) 

a) Grundsätze und Formen des 
Verwaltungshandelns anwen-
den 

b) Regelungen für Einleitung, 
Durchführung und Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens 
anwenden 

c) Regelungen zum Wider-
spruchsverfahren beim Versi-
cherungsträger anwenden 

d) Wirkungen des Sozialgerichts-
verfahrens auf das Verwal-
tungshandeln des Versiche-
rungsträgers erläutern 

e) bei Ordnungswidrigkeiten er-
forderliche Maßnahmen veran-
lassen 



6 Anwenden von Lern- und Ar-
beitstechniken (§ 3 Abs. 1 Nr. 
6) 

a) Methoden für systematisches 
und kontinuierliches Lernen 
berücksichtigen  

b) eigene Arbeitsorganisation 
rationell und funktionsgerecht 
gestalten 

c) Fachliteratur, Dokumentatio-
nen und andere Informations-
mittel nutzen 

d) Arbeitsmittel rationell, funkti-
onsgerecht und umweltscho-
nend einsetzen 

e) Techniken der Rechtsanwen-
dung beim Wahrnehmen von 
Fachaufgaben einsetzen 

f) aus mündlichen und schriftli-
chen Informationen den we-
sentlichen Sachverhalt ermit-
teln, Lösungen entwickeln und 
Ergebnisse adressatengerecht 
gestalten 



Abschnitt 2: Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse 

1 2 3 

1 Marketing (§ 3 Abs. 2 Buch-
stabe D Nr. 1) 

a) Zusammenhänge zwischen 
Wettbewerb und Marketing 
in der Krankenversicherung 
darstellen 

b) Zusammenhänge zwischen 
Marketingzielen und Unter-
nehmenszielen erläutern 

c) bei Marketingmaßnahmen 
des Ausbildungsbetriebes 
mitwirken 

2 Versicherungsverhältnisse (§ 3 
Abs. 2 Buchstabe D Nr. 2) 

 

2.1 Versicherungspflicht und Ver-
sicherungsfreiheit (§3 Abs. 2 
Buchstabe D Nr. 2.1) 

a) Versicherungspflicht, Versi-
cherungsfreiheit und Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
sonstiger Personen feststellen 

2.2 Freiwillige Versicherung (§ 3 
Abs. 2 Buchstabe D Nr. 2.2) 

a) Berechtigung zur freiwilli-
gen Versicherung in der 
Rentenversicherung fest-
stellen 

b) die Möglichkeiten zur frei-
willigen Versicherung in der 
Krankenversicherung fest-
stellen und die Kunden ü-
ber die Vorteile einer frei-
willigen Mitgliedschaft bera-
ten 

2.3 Familienversicherung (§ 3 Abs. 
2 Buchstabe D Nr. 2.3) 

a) die Voraussetzungen für 
die Familienversicherung 
feststellen 

b) Kunden über Umfang und 
Dauer des Familienversi-
cherungsschutzes beraten 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse 

3 Finanzierung (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe D Nr. 3) 

a) die Finanzierung der Ren-
ten-, Kranken- und Pflege-
versicherung erläutern 

b) für sonstige Personen Bei-
tragspflicht oder Beitrags-
freiheit feststellen sowie 
Beiträge berechnen oder 
überprüfen 

c) für sonstige Personen Ver-
teilung der Beitragslast und 
Beitragsschuldner bestim-
men sowie Beitragszahlung 
veranlassen und überwa-
chen 

d) Wirksamkeit der Beitrags-
zahlung feststellen und Bei-
tragserstattungen durchfüh-
ren 



 

4 Leistungen (§ 3 Abs. 2 Buch-
stabe D Nr. 4) 

 

4.1 Leistungen in der Kranken- 
und Pflegeversicherung (§ 3 
Abs. 2 Buchstabe D Nr. 4.1) 

a) die Versicherten über Leis-
tungen zur Krankheitsver-
hütung und -früherkennung 
sowie Familienplanung be-
raten und diese Leistungen 
zur Verfügung stellen 

b) die Versicherten über die 
Leistungen bei Krankheit 
sowie zur wirtschaftlichen 
Sicherung bei Arbeitsunfä-
higkeit und bei Erkrankung 
eines Kindes beraten und 
diese Leistungen zur Ver-
fügung stellen 

c) Pflegebedürftige, Pflege-
personen und weitere Ver-
sicherte über die Leistun-
gen bei Pflegebedürftigkeit 
beraten und diese Leistun-
gen einschließlich der Zu-
satzangebote für Pflege-
personen zur Verfügung 
stellen 

d) Die Versicherten über die 
Leistungen bei Schwanger-
schaft, Mutterschaft und 
Tod beraten und diese 
Leistungen zur Verfügung 
stellen 

e) die Beziehungen zu den 
Vertragspartnern erläutern 



4.2 Leistungen in der Rentenversi-
cherung (§ 3 Abs. 2 Buchstabe 
D Nr. 4.2) 

a) Ansprüche auf Leistungen 
zur Rehabilitation feststel-
len 

b) Ansprüche auf Renten aus 
eigener Versicherung und 
auf Renten wegen Todes 
feststellen 

c) Renten überprüfen, neu 
feststellen oder weiterge-
währen 

d) die Faktoren der Renten-
formel erläutern und die 
monatliche Rente berech-
nen 

e) Mitgliedschaft in der Kran-
kenversicherung und in der 
Pflegeversicherung prüfen 
und berücksichtigen 

f) Auswirkungen sonstiger 
Tatbestände auf die Höhe 
des Rentenzahlbetrages 
oder Rentenauszahlungs-
betrages berücksichtigen 

g) die wesentlichen Berech-
nungsvorschriften beim Zu-
sammentreffen von Renten 
und von Einkommen an-
wenden 

h) Rentenzahlung veranlas-
sen 

i) Tatbestände bei Aus-
schluss und Minderung von 
Leistungen berücksichtigen

j) Rentenabfindungen fest-
stellen 

k) die Zahlung von Zuschüs-
sen zur Krankenversiche-
rung und zur Pflegeversi-
cherung veranlassen 

l) Beitragserstattungen 
durchführen 

m) Versicherungskonto klären 

n) Rentenauskunft erteilen 



B. Zeitliche Gliederung 
Erstes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

1.1 Stellung des Ausbildungsbetriebes im System der sozialen Sicherung, 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziele a und b, 

1.3 Personalwesen, Lernziel c, 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht, 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele a bis c, 

zu vermitteln. 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

zu vermitteln. 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildposition 

2.4 Leistungen, Lernziele a bis d, 

in Verbindung mit 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel d, 

5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 



6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Zweites Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis drei Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I. *1)2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele d und e, 

II. *2)2 Versicherungsverhältnisse, 

II. 3 Finanzierung, Lernziele a bis c, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.4 Leistungen, Lernziel e, 

II.4.2 Leistungen in der Rentenversicherung, Lernziele a, b, d, e, h, n und o, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

II.4.1 Leistungen in der Kranken- und Pflegeversicherung, Lernziele a bis d, 

in Verbindung mit 



I.4.2 Umgang mit Konflikten, 

II.1 Marketing 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

Drittes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildposition 

II.4.2 Leistungen in der Rentenversicherung, Lernziele c, f, g, i, k, l und m, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I.1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I. 2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele d und e, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.2 Versicherungsverhältnisse, 

II.3 Finanzierung, Lernziele a bis c, 

II.4.2 Leistungen in der Rentenversicherung, Lernziele a, b, d, e, h, n und o, 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

II.3 Finanzierung, Lernziel d, 

II.4.1 Leistungen in der Kranken- und Pflegeversicherung, Lernziel e, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 



Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Marketing, 

II.2 Versicherungsverhältnisse, 

II.3 Finanzierung, Lernziele a bis c, 

II.4.1 Leistungen in der Kranken- und Pflegeversicherung, Lernziele a bis d, 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis drei Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.1.3 Personalwesen, Lernziele a und b, 

I.2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele e und f, 

I. 2.4 Leistungen, Lernziele f und g, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele c bis e, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I.1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, Lernziele a, b, d und e, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I.4 Kommunikation und Kooperation, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.2 Versicherungsverhältnisse.  



Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Sozialversicherungsfachange-
stellten/zur Sozialversicherungsfachangestellten für die Fachrichtung landwirtschaftliche 
Sozialversicherung 

A. Sachliche Gliederung 
Abschnitt 1: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1 2 3 

1 Der Ausbildungsbetrieb (§ 3 
Abs. 1 Nr. 1) 

 

1.1 Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozia-
len Sicherung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.1) 

a) Stellung des Ausbildungsbe-
triebes im System der sozialen 
Sicherung erklären 

b) Rechtsform des Ausbildungs-
betriebes erläutern 

c) Aufgaben der für den Ausbil-
dungsbetrieb wichtigen Institu-
tionen sowie Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer erläutern 

1.2 Unternehmensziele und Or-
ganisation (§ 3 Abs. 1 Nr. 1.2)

a) Tätigkeitsfelder des Ausbil-
dungsbetriebes und Ziele er-
läutern 

b) die Organisationsstrukturen 
des Ausbildungsbetriebes be-
schreiben 

c) betriebliche Organisationsvor-
gaben in Arbeitsabläufen um-
setzen 

1.3 Personalwesen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1.3) 

a) Personalplanung, -
beschaffung und -einsatz im 
Zusammenhang mit der Orga-
nisation des Ausbildungsbe-
triebes an Beispielen erläutern 

b) die Qualifizierung von Be-
schäftigten als Personalent-
wicklungsmaßnahme und ihre 
Gehaltsabrechnung erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.4) 

a) die Wirkungen des Selbstver-
waltungsprinzips auf die Auf-
gabenwahrnehmung beim 
Ausbildungsbetrieb beschrei-
ben 

b) Satzung und sonstige Normen 
als autonomes Recht des 
Ausbildungsbetriebes erläutern

c) Organe des Ausbildungsbe-
triebes und ihre Aufgaben be-
schreiben 

d) Aufgaben der Staatsaufsicht 
und Aufsichtsmittel gegenüber 
dem Ausbildungsbetrieb dar-
stellen 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Be-
rufsbildung (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1.5) 

a) Rechte und Pflichten aus dem 
Berufsausbildungsvertrag, 
dem Arbeitsvertrag sowie wei-
teren für den Ausbildungsbe-
trieb geltenden Rechtsgrund-
lagen beschreiben 

b) arbeits- und dienstrechtliche 
Stellung der Beschäftigten-
gruppen des Ausbildungsbe-
triebes abgrenzen 

c) den Ausbildungsplan mit der 
Ausbildungsordnung verglei-
chen und zu seiner Umsetzung 
beitragen 

d) die sich aus den Rechten und 
Funktionen der Personal- oder 
Betriebsvertretung ergebenden 
Möglichkeiten erläutern 

e) arbeits- und verwaltungsge-
richtliche Verfahren als For-
men des Rechtsschutzes der 
Beschäftigten erläutern 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

1.6 Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, Um-
weltschutz und rationelle Res-
sourcenverwendung (§ 3 Abs. 
1 Nr. 1.6) 

a) Regelungen über Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
einhalten und sich situations-
gerecht verhalten 

b) zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbe-
reich beitragen 

c) zur rationellen Ressourcen-
verwendung im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen 

2 Aufgaben der Sozialversiche-
rung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) 

 

2.1 Sozialversicherung im System 
der sozialen Sicherung (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.1) 

a) die Stellung der Sozialversi-
cherung im System der sozia-
len Sicherung erklären 

b) die Gliederung der Sozialver-
sicherung in Versicherungs-
zweige erläutern 

c) die in den Zweigen der Sozial-
versicherung zu lösenden Auf-
gaben den Versicherungsträ-
gern zuordnen 

d) gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialleistungsbereiche 
anwenden 

e) die für das Zusammenwirken 
der Sozialleistungsträger er-
forderlichen Maßnahmen ein-
leiten 

f) Wirkungen des über- und zwi-
schenstaatlichen Sozialversi-
cherungsrechts berücksichti-
gen 

2.2 Versicherte, Mitglieder (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.2) 

a) Versicherungspflicht, Versiche-
rungsfreiheit und Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
Beschäftigter feststellen 

b) Versicherungsberechtigung 
Beschäftigter feststellen 

c) zuständigen Versicherungs-
zweig und Versicherungsträger 
ermitteln 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten und 
Kenntnisse 

2.3 Beiträge für Beschäftigte (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2.3) 

a) Beitragspflicht und Beitrags-
freiheit feststellen 

b) Bestimmungsgrößen für die 
Berechnung der Beiträge an-
wenden 

c) Verteilung der Beitragslast 
sowie den Beitragszahler er-
mitteln 

d) Fälligkeit der Beiträge bestim-
men 

e) Folgen des Zahlungsverzugs 
aufzeigen 

2.4 Leistungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 
2.4) 

a) Leistungsarten unterscheiden 

b) Ansprüche auf gesundheitliche 
Maßnahmen feststellen 

c) Ansprüche auf Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Sicherung 
feststellen 

d) Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Bedarfsgerechtigkeit bei 
der Leistungserbringung be-
rücksichtigen 

e) Aufgaben der unterschiedli-
chen medizinischen Dienste 
beschreiben 

f) Maßnahmen zur Sicherung 
von Erstattungsansprüchen 
gegenüber Leistungsempfän-
gern und anderen Sozialleis-
tungsträgern einleiten Maß-
nahmen zur Sicherung von 
Schadensersatzansprüchen 
einleiten 



 

3 Informationsverarbeitung und 
Datenschutz (§ 3 Abs. 1 Nr. 3)

 

3.1 Informationsbeschaffung, -
verarbeitung und Kommunika-
tionssysteme (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3.2) 

a) Ziele und Einsatzbereiche der 
Informationsverarbeitung be-
schreiben sowie Auswirkungen 
auf Arbeitsabläufe im Kommu-
nikationssysteme des Ausbil-
dungsbetriebes beschreiben 

b) Informations- und Kommunika-
tionstechniken des Ausbil-
dungsbetriebes aufgabenori-
entiert einsetzen 

c) Schutzvorschriften für mit In-
formations- und Kommunikati-
onstechniken ausgestattete 
Arbeitsplätze anwenden 

3.3 Datenschutz (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3.3) 

a) Vorschriften zum Datenschutz 
anwenden 

b) betriebliche Verarbeitung Re-
gelungen zur Datensicherheit 
bei der Erhebung und Nutzung 
von Daten anwenden 

4 Kommunikation und Koopera-
tion (§ 3 Abs. 1 Nr. 4) 

 

 Kommunikation und Koopera-
tion in berufstypischen Situa-
tionen (§ 3 Abs. 1  Nr. 4.1) 

a) Grundsätze und Formen der 
Kommunikation und Koopera-
tion in unterschiedlichen Situa-
tionen auf das berufliche Han-
deln anwenden 

b) Kommunikation unter Beach-
tung rechtlicher, wirtschaftli-
cher und formaler Anforderun-
gen ziel-, adressaten- und si-
tuationsgerecht gestalten 

c) Notwendigkeit gegenseitiger 
Information und Vorzüge von 
Zusammenarbeit aufzeigen 

d) bei der Kommunikation und 
Kooperation eigene Stand-
punkte artikulieren 

e) gemeinsame Vorschriften über 
Aufklärung, Beratung und 
Auskunft anwenden 



4.2 Umgang mit Konflikten (§ 3 
Abs. 1 Nr. 4.2) 

a) Konfliktursachen im Kommuni-
kations- und Kooperationspro-
zess feststellen 

b) Möglichkeiten zur Konfliktrege-
lung im Interesse eines sach-
bezogenen Ergebnisses an-
wenden 

c) Konflikte als Chance für ver-
besserte Kommunikation und 
Kooperation erläutern 

5 Verwaltungshandeln und ge-
richtliche Verfahren (§ 3 Abs. 
1 Nr. 5) 

a) Grundsätze und Formen des 
Verwaltungshandelns anwen-
den 

b) Regelungen für Einleitung, 
Durchführung und Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens 
anwenden 

c) Regelungen zum Wider-
spruchsverfahren beim Versi-
cherungsträger anwenden 

6 Anwenden von Lern- und Ar-
beitstechniken (§ 3 Abs. 1 Nr. 
6) 

a) Methoden für systematisches 
und kontinuierliches Lernen 
berücksichtigen 

b) eigene Arbeitsorganisation 
rationell und funktionsgerecht 
gestalten 

c) Fachliteratur, Dokumentatio-
nen und andere Informations-
mittel nutzen 

d) Arbeitsmittel rationell, funkti-
onsgerecht und umweltscho-
nend einsetzen 

e) Techniken der Rechtsanwen-
dung beim Wahrnehmen von 
Fachaufgaben einsetzen 

f) aus mündlichen und schriftli-
chen Informationen den we-
sentlichen Sachverhalt ermit-
teln, Lösungen entwickeln und 
Ergebnisse adressatengerecht 
gestalten 



Abschnitt 2: Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse 

1 2 3 

1 Versicherungsverhältnisse (§ 3 
Abs. 2 Buchstabe E Nr. 1) 

a) versicherten Personen-
kreis, Befreiung von der 
Versicherungspflicht sowie 
freiwillige Versicherung in 
der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung feststel-
len 

b) Versicherungspflicht, Ver-
sicherungsfreiheit, Befrei-
ung von der Versiche-
rungspflicht, freiwillige Ver-
sicherung sowie freiwillige 
Weiterversicherung von 
Landwirten, deren Ehegat-
ten und mitarbeitenden 
Familienangehörigen in der 
Alterssicherung der Land-
wirte feststellen 

c) Versicherungspflicht, Ver-
sicherungsfreiheit, Befrei-
ung von der Versiche-
rungspflicht sowie freiwilli-
ge Versicherung und Fami-
lienversicherung in der 
Krankenversicherung der 
Landwirte feststellen 

d) den zuständigen Versiche-
rungsträger für kranken-
versicherte Personen er-
mitteln 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse 

2 Mitgliedschaft (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe E Nr. 2) 

a) Zuständigkeit sowie Aus-
wirkungen von Unterneh-
mensänderungen auf die 
Zuständigkeit in der land-
wirtschaftlichen Unfallver-
sicherung feststellen 

b) Regelungen zur Berichti-
gung des Mitgliederver-
zeichnisses sowie zur Ü-
berweisung in der landwirt-
schaftlichen Unfallversiche-
rung anwenden 

c) Mitgliedschaft in der Al-
terssicherung der Landwir-
te feststellen 

d) Beginn, Ende, Fortbeste-
hen und Hinausschieben 
der Mitgliedschaft in der 
Krankenversicherung der 
Landwirte feststellen 



Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbil-
des 

Zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse 

3 Finanzierung (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe E Nr. 3) 

a) Rahmenbedingungen der 
Finanzierung der landwirt-
schaftlichen Sozialversi-
cherung erläutern 

b) Beitrag zur landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung 
unter Beachtung des jewei-
ligen Beitragsmaßstabes 
und des Bundesmittelantei-
les feststellen 

c) Beitrag in der Alterssiche-
rung der Landwirte unter 
Berücksichtigung der Ver-
teilung der Beitragslast 
feststellen 

d) Beitrag zur landwirtschaftli-
chen Krankenversicherung 
unter Berücksichtigung des 
Vergleichsbeitrags feststel-
len 

e) Beitrag zur Pflegeversiche-
rung feststellen 

f) Beitragsentrichtung veran-
lassen und überwachen 
sowie Beitreibung von Bei-
tragsrückständen einleiten 



 

4 Leistungen (§ 3 Abs. 2 Buch-
stabe E Nr. 4) 

 

4.1 Leistungen der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung(§ 3 
Abs. 2 Buchstabe E Nr. 4.1) 

a) Arbeitsunfall und Berufs-
krankheit feststellen 

b) in Zusammenarbeit mit 
anderen Beteiligten bei der 
Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren mitwir-
ken 

c) Ansprüche auf Heilbehand-
lung berufsfördernde Leis-
tungen zur Rehabilitation, 
Leistungen zur sozialen 
Rehabilitation sowie auf 
Leistungen bei Pflegebe-
dürftigkeit feststellen 

d) Geldleistungen während 
der Heilbehandlung und 
der beruflichen Rehabilita-
tion bewirken 

e) Ansprüche auf Betriebs- 
und Haushaltshilfe und 
Verletztengeld feststellen 

f) Renten an Versicherte und 
Leistungen an Hinterblie-
bene feststellen 

g) über Abfindungsmöglich-
keiten von Renten infor-
mieren 

h) Ersatzansprüche gegen-
über Unternehmern und 
Unternehmensangehörigen 
erläutern 



4.2 Leistungen in der Alterssiche-
rung der Landwirte (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe E Nr. 4.2) 

a) Ansprüche auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabi-
litation sowie sie ergän-
zende Ansprüche auf Be-
triebs- und Haushaltshilfe 
feststellen 

b) Ansprüche auf Renten we-
gen Alters, Erwerbsunfä-
higkeit und wegen Todes 
feststellen und die Zahlung 
bewirken 

c) Tatbestände für Änderung, 
Ruhen, Ende sowie Aus-
schluss und Minderung von 
Renten feststellen und die 
erforderlichen Maßnahmen 
einleiten 

d) Ansprüche auf Beitragszu-
schüsse an versicherungs-
pflichtige Landwirte fest-
stellen 

e) Ansprüche auf Betriebs- 
und Haushaltshilfe oder auf 
sonstige Leistungen zur 
Aufrechterhaltung des Un-
ternehmens der Landwirt-
schaft feststellen 

f) Ansprüche auf Landabga-
berente sowie Produkti-
onsaufgaberente feststel-
len 

g) Ansprüche auf Ausgleichs-
geld feststellen 



4.3 Leistungen in der Krankenver-
sicherung der Landwirte und in 
der landwirtschaftlichen Pfle-
geversicherung (§ 3 Abs. 2 
Buchstabe E Nr. 4.3) 

a) Ansprüche auf Leistungen 
zur Früherkennung von 
Krankheiten und auf Kran-
kenbehandlung feststellen 

b) Ansprüche auf Kranken-
geld für rentenversiche-
rungspflichtige Personen 
und nicht rentenversiche-
rungspflichtige mitarbei-
tende Familienangehörige 
feststellen 

c) Ansprüche auf Betriebs- 
und Haushaltshilfe für 
landwirtschaftliche Unter-
nehmer feststellen 

d) Ansprüche auf Leistungen 
bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft feststellen 



B. Zeitliche Gliederung  
Erstes Ausbildungsjahr  

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

1.1 Stellung des Ausbildungsbetriebes im System der sozialen Sicherung, 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziele a und b, 

1.3 Personalwesen, Lernziel c, 

1.4 Selbstverwaltung und Aufsicht, 

1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele a bis c, 

zu vermitteln. 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildpositionen 

2.2 Versicherte, Mitglieder, 

2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele a bis c, 

in Verbindung mit 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

zu vermitteln. 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertig-
keiten und Kenntnisse gemäß Teil A Abschnitt I der Berufsbildposition 

2.4 Leistungen, Lernziele a bis d, 

in Verbindung mit 

2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziel d, 

5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 



zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Zweites Ausbildungsjahr  

Mitgliedschaft, 

II. 3 Finanzierung, Lernziel a, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I. *2)1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.3 Beiträge für Beschäftigte, Lernziele d und e, 

II.3 Finanzierung, Lernziele b bis f, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 



I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken der Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, Lernziel a und 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken 

Drittes Ausbildungsjahr 

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.2.4 Leistungen, Lernziel e, 

II.4.3 Leistungen in der Krankenversicherung der Landwirte und in der landwirtschaftlichen Pfle-
geversicherung 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Versicherungsverhältnisse, Lernziele c bis e, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 



I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 

II.1 Versicherungsverhältnisse, Lernziele c bis e, 

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkei-
ten und Kenntnisse gemäß Teil A der Berufsbildpositionen 

I.1.3 Personalwesen, Lernziele a und b, 

I.2.1 Sozialversicherung im System der sozialen Sicherung, Lernziele e und f, 

I.2.4 Leistungen, Lernziele f und g, 

I. 4.2 Umgang mit Konflikten, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele c bis e, 

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildpositionen 

I.1.2 Unternehmensziele und Organisation, Lernziel c, 

I.1.5 Arbeits- und Dienstrecht, Berufsbildung, Lernziele a, b, d und e, 

I. 1.6 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz und rationelle Ressour-
cenverwendung, 

I.3 Informationsverarbeitung und Datenschutz, 

I. 4.1 Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen, 

I.5 Verwaltungshandeln und gerichtliche Verfahren, Lernziele a und b, 

I.6 Anwenden von Lern- und Arbeitstechniken, 
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